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Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025 
Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse 

 

 
 

Stimmberechtigte laut Stimmregister 710 
Stimmberechtigte an der Versammlung  118 
Absolutes Mehr  60 
Stimmbeteiligung 16.62 % 
 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Luzern werden die Abstimmungs-
ergebnisse der Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
1. Kenntnisnahme Gemeindestrategie 2026-2035 und Legislaturprogramm 2026-2029 

Beschluss: Grossmehrheitliche zustimmende Kenntnisnahme der Gemeindestrategie 2026-
2035 und des Legislaturprogramms 2026-2029 
 

 

2. Beratung Teilrevision Gemeindeordnung 
Anträge aus der Versammlung zur Teilrevision der Gemeindeordnung: 

• § 22 Versammlungs- und Urnenverfahren, Abs. 1 lit. b soll gemäss der bisherigen Ge-
meindeordnung bestehen bleiben. Die Schlussabstimmung über den Erlass und die Ände-
rung der Gemeindeordnung soll wie bisher an der Urne erfolgen. 
Beschluss: Der Antrag wurde mit 51 Ja-Stimmen und 42 Nein-Stimmen angenommen. 

• § 28a Geschäftsführer, Abs. 2 soll wie folgt lauten: 
Die Funktion kann in Personalunion mit der Funktion Gemeindeschreiber oder Ge-
meinderat besetzt werden. 
Beschluss: Der Antrag wurde mit 88 Ja-Stimmen (absolutes Mehr erreicht) ange-
nommen. 

 
 

3. Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 858‘000.00 für das Projekt „Glasfaseranschluss 
ausserhalb der Bauzonen von Altbüron“ 
Beschluss: Der Sonderkredit wurde einstimmig bewilligt. 

http://www.altbueron.ch/


 
 
 

4. Beschlussfassung Gebührenreglement „Glasfaseranschluss ausserhalb der Bauzonen von 
Altbüron“ 
Antrag aus der Versammlung zum Gebührenreglement: 
Die in Punkt 4. des Gebührenreglements festgelegten pauschalen Kosten für die Glasfaserer-
schliessung sollen  
- CHF   0.00  für den ersten Anschluss auf dem Grundstück und  
- CHF   0.00  für jeden weiteren Anschluss auf dem Grundstück  
betragen.  
Beschluss: Der Antrag wurde grossmehrheitlich angenommen. 
 
 
 

Beschluss Schlussabstimmung:  
Das neue Gebührenreglement „Glasfaseranschluss ausserhalb der Bauzonen von Altbüron“ 
wurde mit Änderungen infolge des vorherigen Antrags grossmehrheitlich genehmigt.  
 
 

 

5. Aufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 mit Budget 2026 
 
Antrag aus der Versammlung zum Steuerfuss: 
Der Steuerfuss für das Jahr 2026 soll auf 2.40 Steuereinheiten festgelegt werden. 
Beschluss: Der Antrag wird grossmehrheitlich abgelehnt. 

 
 5.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 
  Beschluss: Grossmehrheitliche zustimmende Kenntnisnahme 
 5.2 Genehmigung des Budgets 2026 mit dem Steuerfuss von 2.30 Einheiten 
  Beschluss: Grossmehrheitliche Genehmigung 
 5.3  Kenntnisnahme vom Bericht der Controlling-Kommission 

Beschluss: Grossmehrheitliche zustimmende Kenntnisnahme 

Die Gemeindeversammlung hatte keine weiteren Beschlüsse zu fassen.  
 
 
Stimmrechtsbeschwerde 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen 
seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimm-
rechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstande-
ten Sachverhaltes enthalten. 
 
 
Altbüron, 12. Dezember 2025   GEMEINDERAT ALTBÜRON 
       Heidy Koffel  Barbara Fischer 
       Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 


